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Phänomene

• Upskirting

Upskirting beschreibt die durch eine Tatperson unbefugt 
vorgenommene Aufnahme von Abbildungen des (bedeckten) 
Intimbereiches oder der sekundären Geschlechtsmerkmale einer 
Zielperson.



Phänomene

• Cybergrooming

Cybergrooming bezeichnet die internetbasierte systematische 
Anbahnung von on- oder offline stattfindenden sexuellen 
Übergriffen volljähriger Tatpersonen gegenüber minderjährigen 
Zielpersonen.



Phänomene

• Cybersex

Unter Cyber- oder Online-Sex werden im weitem Sinne Formen 
der Internetkommunikation mit der expliziten Absicht sexueller 
Erregung verstanden. Im engeren Sinne handelt es sich dabei um 
sexuelle Handlungen in einer Live-Situation.



Phänomene

• Taschengeldangebote

Junge Internetnutzende markieren Profile und/oder Beiträge mit 
Hinweisen, die darauf aufmerksam machen, dass sie gegen 
Belohnung sexualisiertes Material bereitstellen bzw. sexuelle 
Handlungen vollziehen.



Phänomene

• Sexting

Der Begriff des Sextings beschreibt sowohl das Versenden als 
auch das Empfangen von Nachrichten und Darstellungen mit 
sexuellem/sexualisierten Inhalt, die selbst erstellt und im 
gegenseitigen Einvernehmen untereinander ausgetauscht 
werden. 



Phänomene

• Sextortion

Unter Sextortion wird die Drohung einer Tatperson mit der 
Veröffentlichung von Nacktfotos oder -videos des Opfers 
verstanden. Dabei soll die Zielperson zu einer Geldzahlung oder 
zur Vornahme sexueller Handlungen gezwungen werden. Das 
Tatmaterial wurde zuvor mit oder ohne Wissen des Opfers zum 
Beispiel durch Sexting oder Cybersex erlangt oder mittels 
Künstlicher Intelligenz erstellt.



Phänomene

• Child Sexual Abuse (Material)

Child Sexual Abuse Material (CSAM) ist ein Oberbegriff  für 
Abbildungen (Fotos, Videos, Live) sexueller Gewalt gegenüber 
Minderjährigen.
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Rechtsrahmen, international

• UN-Kinderrechtskonvention (1989)

o Art. 19 Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlosung

o Art. 34 Schutz vor sexuellem Missbrauch

• Allgemeine Bemerkung Nr. 25 (2021)

o Kapitel VII. Gewalt gegen Kinder (Absätze 80-83)

o Kapitel XII. Besondere Schutzmaßnahmen (Absätze 112-116 sowie 118)

• UN-Cyberkriminalitätskonvention (2024)

o Art. 14 Sexuelle Gewalt gegenüber Kindern und Material zur sexuellen 
Ausbeutung von Kindern

o Art. 15 Aufforderung oder Anbahnung zur Begehung einer Sexualstraftat 
gegen ein Kind

o Art. 16 Nicht einvernehmliche Verbreitung von Intimbildern



Rechtsrahmen, europäisch

• Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention 
und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
(2022)

• Befristete Ausnahmeregelung zur ePrivacy-Richtlinie (2024)

• Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie (2011)

• Gesetz über digitale Dienste (2024)

• Leitlinie gemäß Art. 28 (4) DSA (2025)



Rechtsrahmen, national

• Strafgesetzbuch

o § 184 Verbreitung pornographischer Inhalte

o § 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Inhalte

o § 184c Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Inhalte

o § 184e Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornographischer 
Darbietungen

o § 184k Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen

• Jugendschutzgesetz

o § 10a Schutzziele des Kinder- und Jugendmedienschutzes

• Jugendmedienschutz-Staatsvertrag

o § 4 Unzulässige Angebote

• Antimissbrauchsbeauftragtengesetz

o § 1 Schutz vor sexueller Gewalt und Ausbeutung



Herausforderung Sexting

• Allgemeine Bemerkung Nr. 25 (2021) Absatz 118

Von Kindern selbst erstelltes Material mit sexuellem Inhalt, das sie 
besitzen oder freiwillig teilen und das ausschließlich für ihren 
eigenen privaten Gebrauch bestimmt ist, soll nicht kriminalisiert 
werden. Es sollen kinderfreundliche Wege eingerichtet werden, 
mit denen Kinder auf sichere Art und Weise Rat und Hilfe in Bezug 
auf selbst erstellte eindeutig sexuelle Inhalte suchen können.



Herausforderung Sexting

• Jugendschutzgesetz (2021) § 10a: Persönliche Integrität

Die persönliche Integrität umfasst den Schutz der physischen und 
psychischen Unversehrtheit sowie der persönlichen Daten. 
Insbesondere sind die altersgerechte und zukunftsoffene 
Entwicklung sowie die informationelle und sexuelle 
Selbstbestimmung der Minderjährigen sicherzustellen. Die 
Ausnutzung von Unerfahrenheit und Alter, eine wirtschaftliche 
Ausbeutung sowie die kommerzielle oder andere zweckfremde 
Verarbeitung und Verbreitung von Nutzendendaten stehen im 
Umkehrschluss dem Schutz der persönlichen Integrität entgegen.



Herausforderung Sexting

• Strafgesetzbuch § 184 b (1)

Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird die 
Herstellung, der Besitz, das Erwerben sowie die Verbreitung von 
kinderpornographischen Inhalt geahndet, wenn es sich um eine 
tatsächliche oder wirklichkeitsnahe Abbildung handelt.



Herausforderung Sexting

• Strafgesetzbuch § 184 c (1)

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird die 
Herstellung, der Besitz, das Erwerben sowie die Verbreitung von 
jugendpornographischen Inhalt geahndet, wenn es sich um eine 
tatsächliche oder wirklichkeitsnahe Abbildung handelt.

• Strafgesetzbuch § 184 c (4)

Ausnahme: Inhalt, den sie ausschließlich zum persönlichen 
Gebrauch mit Einwilligung der dargestellten Personen hergestellt 
haben.
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